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Katja Biek und Maria Kuzminskaia

Heizlastabdeckung mit der 
thermischen Bauteilaktivierung
Energetische Anforderungen, Materialien und 
Materialkombinationen
Für die Entwicklung von modularen Instandsetzungsverfahren unter Einbeziehung der Außenhülle des Gebäudes als thermisch 
aktivierte Fläche werden im Rahmen des Forschungsprojekts »EffTecSo-modIn« verschiedene numerische Simulationen durchge-
führt. In diesem Zuge werden Materialien und Materialkombinationen für die thermische Bauteilaktivierung sowie die energe-
tischen Anforderungen untersucht. Die Untersuchungen beinhalteten zudem auch eine Überprüfung der Heizlastabdeckung.

Energie

Bei der thermischen Bauteilaktivierung wird die Masse eines 
Gebäudes zur Temperaturregulierung mit genutzt. Mehr
heitlich wird das Verfahren zur Beheizung oder Kühlung 
eingesetzt. Wird die thermische Bauteilaktivierung zur Be
heizung genutzt, wird durch in die Bauteile eingebrachte 
Heizungsrohre die Wärme direkt an das Bauteil abgegeben. 
Die Abb. 1 zeigt den Grundriss einer Referenzwohnung in 
München, in deren Wohnzimmer die Außenwandaktivie
rung untersucht und realisiert wurde.

Das Heizungswasser wird durch die Heizungsrohre geführt, 
die in den Bauteilen angebracht sind, und somit die  Wärme di
rekt an das Bauteil abgegeben. Dadurch sind die Außen wände 
temperiert und dem Raum wird durch die  Wände Wärme zu
geführt. Damit der Wärmestrom in die Richtung des Raums 
und nicht nach außen fließen kann, ist die Verwendung eines 
Dämmstoffs hinter den Heizungsrohren an der Außenwand 
notwendig. Die Hohlräume müssen mit  einem Füllmaterial 
wieder überdeckt werden. Abb. 2 zeigt den Wandausschnitt 
einer thermisch aktivierten Außenwand.

Materialien für die thermische Aktivierung

Durch die Verwendung von materialspezifisch und ener
getisch passenden Materialien kann die Leistung der Tem
perierung, die Behaglichkeit im Raum sowie die gesamte 
Energie effizienz des Gebäudes erhöht werden.

Generell haben Metalle im Vergleich zu Kunststoffen 
eine höhere Wärmeleitfähigkeit. Vor diesem Hintergrund 
würden sich Metallrohre per se zunächst besser als Tem
perierungsleitungen eignen. Die Metallrohre sind jedoch 
aufgrund ihrer Kristallstruktur nicht elastisch und müssen 
daher beim Einbau in der Wand mit zahlreichen Verbin
dungsstücken versehen werden. Diese können mit der Zeit 
zu Undichtigkeiten führen. Der Einbauaufwand bei Me
tallrohren ist durch das Biegen und den Einbau von Verbin
dungsstücken zudem sehr aufwendig. Auch hinsichtlich 
der Kosten unterscheiden sich die Materialien. Kupfer ist 
i. d. R. deutlich teurer als Kunststoff1. Bei Kunststoffen sind 
 PEXaRohre2 am besten für Außenwandtempe rierungen ge
eignet. Dank seiner guten thermischen und physika lischen 
Eigenschaften sowie der unkomplizierten Verlegung der 
 Rohre eignet sich das PEXaRohr optimal für diesen Ver
wendungszweck. Außerdem sind die PEXaRohre unter 
dem Aspekt der Ökobilanz für thermisch aktive Bauteile 
sehr gut geeignet (EIP99 < 0,13). 

Bei der Auswahl der Rohre müssen die Parameter für den 
minimalen Durchmesser der Rohr bzw. Schlauchleitung 
und den Biegeschenkel in der Schlauchleitung beachtet wer
den. Der minimale Durchmesser hängt von der Strömungs
geschwindigkeit und dem Volumenstrom des Mediums ab 
und wird nach Gleichung 1 berechnet. [2]

(1)

Dabei ist
dmin = minimaler Durchmesser [mm]

 = Volumenstrom [m/s]
ν = Strömungsgeschwindigkeit [m/s]

1 1,40 €/m für Kupferrohre gegenüber 0,76 €/m für PEXaRohre.
2 PEXa ist eine Abbreviatur von peroxidisch vernetztem Polyethylen.
3 EIP99 (EcoIndicator ppPunkte) nach [1], S. 25.

KERNAUSSAGEN

 – Die Außenwandaktivierung reicht aus, um 
den Energiebedarf der Referenzwohnung bei 
Außentemperaturen bis -5 °C zu decken.

 – Die Heizungsleitungen müssen eine gute 
Wärmeleitfähigkeit, Sauerstoffdichtheit, 
Temperaturbeständigkeit und eine gewisse Elastizität 
sowie eine hohe Lebensdauer aufweisen. 

http://www.bauenplus.de
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Müssen die Rohre beim Leitungsverlauf in L bzw. 
 UBogen (s. Abb. 3) verlegt werden, können aufgrund der 
Be lastung durch den Innendruck zusätzliche Spannun
gen und Kräfte auftreten. In diesem Fall ist es wichtig, 
die richtige Biegeschenkellänge nach den Gleichungen 2 
und 3 zu berechnen.[3]

(2)

Dabei ist
L(A,L) = Biegeschenkellänge [mm]
L(A,U) = Ausladelänge [mm]
∆l = Wärmedehnung [mm]
da = Rohraußendurchmesser [mm]
CL, CU = Werkstoffkonstante []

Unter Dämmstoffen zeigen Elastomere gute physika
lische und thermische Eigenschaften. Sie können sich bei 
Zug und Druckbelastung verformen, nehmen danach aber 
wieder ihre ursprüngliche Form an. Diese Eigenschaft ist 
v. a. für die Außenwandtemperierung und ihre schmale 
und engkurvige Schlitzanordnung sehr vorteilhaft. Dank 
seiner Mikrozellstruktur lässt sich der Stoff gut schnei
den, verarbeiten und ist zudem wasserabweisend. Elasto
mere bestehen aus wiederverwendbaren Rohstoffen und 
eignen sich nach ihrer Lebensdauer zur Herstellung  neuer, 
hochwertiger Produkte. [4] Tab. 1 zeigt die physikalischen 
und thermischen Eigenschaften für die ausgewählte Ma
terialkombination.

Abb. 2: Wandausschnitt ohne (links) und mit (rechts) Wandaktivierung
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Abb. 1: Grundriss Versuchswohnung
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rettungswege

Gerd Geburtig

Brandlasten in Rettungswegen – 
Möglichkeiten und Grenzen
Wann sind Brandlasten in Rettungswegen 
akzeptabel?
Der ausreichend langen Nutzbarkeit von Rettungswegen im Brandfall kommt im Bauordnungsrecht eine wesentliche Bedeutung 
zu. Deswegen sind Brandlasten und Brandentstehungsgefahren in Rettungswegen zu minimieren. Diese Anforderung ist jedoch 
nicht mit einer generellen Brandlastfreiheit gleichzusetzen, die überflüssig in Brandschutznachweisen häufig formuliert wird. Der 
Beitrag erörtert dahin gehend grundsätzliche Möglichkeiten und Grenzen.

Brandschutz

Grundsätzliche Anforderungen in der 
Musterbauordnung
In allen Landesbauordnungen werden auf der Grundlage 
der Musterbauordnung (MBO) [1] hinsichtlich der Ausfüh
rung von notwendigen Fluren, notwendigen Treppenräumen 
und notwendigen Treppen als wesentliche Bestandteile der 
Rettungswege entsprechende Anforderungen gestellt. Aus 
bauordnungsrechtlicher Sicht müssen dazu zunächst die Be
dingungen für Rettungswege begrenzende Bauteile einge
halten werden. Das betrifft vor allem die Oberflächen von 
Wänden und Decken, die Öffnungsabschlüsse sowie teil
weise die Bodenbeläge.

Dabei gilt der wesentliche Grundsatz, dass die Nutzung 
der Rettungswege »im Brandfall ausreichend lang möglich« sein 
muss [1]. Eine grundsätzliche Brandlastfreiheit wird dafür – 
wie so oft fälschlich angenommen – jedoch nicht verlangt. 
Diese wäre auch gar nicht möglich, denn Rettungswege 
 werden bestimmungsgemäß täglich von den in einem Ge
bäude befindlichen Menschen genutzt, zudem werden auf 

den Rettungswegen jede Menge Brandlasten transportiert. 
In Abbildung 2 ist eine Sauberlaufzone zu sehen, die bei 
for maler Auslegung einer Nichtbrennbarkeit von Rettungs
wegen auch ausgeschlossen wird, was jedoch sicherlich 
nicht in der Intention des Gesetzgebers liegt.

Bauordnungsrechtliche Regelungen der 
Musterbauordnung für Rettungswege

Neben der vorgenannten pauschalen Anforderung, wonach 
Rettungswege auch bei einem Gefahrenfall, wie  einem Brand, 
ausreichend lange zu nutzen sein müssen, bestehen im Bau
ordnungsrecht konkrete materielle Anforderungen an die Be
schaffenheit der Rettungswege in baulichen An lagen. Bei not
wendigen Fluren und Treppenräumen kommt es dabei insbe
sondere auf die Ausbildung der Oberflächen der Wände und 
der Deckenbereiche an. In diesen Bestandteilen eines Ret
tungswegsystems müssen, gemäß den §§ 35 und 36 MBO, 
Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbau
ten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, zudem müssen 

Abb. 1: Brandlasten in Rettungswegen führen immer wieder zu Diskussionen 
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Abb. 2: Schmutzfangmatte in einem notwendigen Treppenraum 
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Wände und Decken aus brenn baren Baustoffen eine Beklei
dung aus nichtbrennbaren Baustoffen in aus reichender Dicke 
haben. [1] Für notwendige Treppenräume wird darüber hin
aus gefordert, dass Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutz
profile, aus mindestens  schwerentflammbaren Baustoffen be
stehen, was für notwendige Flure nicht geregelt ist und somit 
z. B. hölzerne Bodenbeläge generell zulässig sind.

Will man von diesen vorgenannten Vorgaben abweichen, 
liegt – je nachdem, ob es sich um einen Standard oder  einen 
Sonderbau handelt – ein Abweichungstatbestand vor, der 
mit einer Abweichungsentscheidung nach § 67 MBO [1] 
bzw. der Gestattung einer Erleichterung nach § 51 MBO 
[1] zu regeln ist (s. Abb. 3 und 4). Beispielsweise konnte in 
 einem historischen Schulgebäude in dem notwendigen Flur 
auf dem Weg einer Erleichterung eine historische hölzerne 
Lambris aus denkmalpflegerischen Gründen erhalten blei
ben (s. Abb. 3).

Eine Auslegung zum sachgerechten Umgang mit Brand
lasten in Rettungswegen aus bauordnungsrechtlicher Sicht 
vermittelt die Bekanntmachung zum Vollzug der  Thüringer 
Bauordnung (VollzBekThürBO) wie folgt: »Aus der Anfor
derung der Nichtbrennbarkeit der Oberflächen von Wänden und 
Decken ergibt sich unter Berücksichtigung des Schutzziels der aus
reichend langen Nutzbarkeit im Brandfall eine Minimierung von 
Brandlasten und Brandentstehungsgefahren. Daraus ist abzu
leiten, dass notwendige Flure von Brandlasten weitgehend freizu
halten sind. Baustoffeigenschaften für Bodenbeläge sind nicht ge
regelt. Aus der Systematik des § 35 Abs. 5 Nr. 3 [ThürBO] ergibt 
sich, dass mindestens schwerentflammbare Baustoffe jedenfalls 
 ausreichen.« [2] Dieser Aussage sind die folgenden Grund
sätze zu entnehmen:
a) Es besteht keine Forderung nach einer prinzipiellen 

Brandlastfreiheit in Rettungswegen.
b) Brandlasten in Rettungswegen sind lediglich zu mini

mieren.
c) Im Vordergrund steht die Nichtbrennbarkeit der Ober

flächen von Wänden und Decken im Verlauf von Ret
tungswegen.

Auch wenn ein Teil des Rettungswegs beispielsweise kein 
notwendiger Flur ist, sondern, wie im Beispiel der Abbil
dung 4, ein sogenannter Spielflur innerhalb einer Kinder
tagesstätte, gelten die gleichen Spielregeln: Eine Brandlasten
freiheit ist nicht erforderlich, aber durch entsprechende 
Maßnahmen muss gesichert sein, dass der Rettungsweg 
ausreichend sowohl zur Selbstrettung als auch für einen 
Feuerwehrangriff zur Verfügung steht.

Zudem ist zu beachten, dass für die angemessene Beur
teilung von zulässigen Brandlasten in Rettungswegen nur 
solche Szenarien anzunehmen sind, die sich aus dem be
stimmungsgemäßen Gebrauch einer baulichen Anlage er
geben können; eine im Einzelfall denkbare Brandstiftung 
zählt jedoch ausdrücklich nicht dazu. 

Gleichrangige arbeitsschutzrechtliche 
Bestimmungen
Neben den benannten bauordnungsrechtlichen Anforde
rungen existieren parallel erhebliche arbeitsschutzrecht
liche Bestimmungen hinsichtlich der korrekten Ausfüh
rung bzw. Nutzung von Rettungswegen. Zu nennen sind 
dabei an  dieser Stelle stellvertretend die Technischen Regeln 
für Arbeitsstätten (ASR) A2.3 [3], in der arbeitsschutzrecht
liche Belange hinsichtlich der Rettungswege und Notaus
gänge behandelt werden. Oftmals werden in diesen Tech
nischen Regeln des Arbeitsschutzes durchaus höhere Maß
stäbe zur Sicherung von Rettungswegen angesetzt, als  diese 
dem Bauordnungsrecht zugrunde liegen. Ein Grundsatz, der 
im Übrigen bei der Anwendung der vorgenannten Regeln 
ganz gern einmal außer Acht gelassen wird, ist dabei  dieser 
Grundsatz, den der Gesetzgeber bewusst vorangestellt hat: 
»Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber in
soweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen 
der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lö
sung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den glei
chen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.« [3] Eine 
Schwierigkeit bei der Beachtung dieses Grundsatzes und der 
sachgerechten Abwägung besteht dabei sowohl für Planen
de und Nutzer als auch für behördliche Vertreter regelmäßig 

KERNAUSSAGEN

 – Brandlasten in Rettungswegen sind möglich, aber dadurch 
dürfen Rettungswege nicht beeinträchtigt werden und sie 
müssen ausreichend lang zu benutzen sein.

 – Es ist zu empfehlen, die Zulässigkeit von Möblierungen in 
Rettungswegen konzeptionell im Brandschutznachweis zu 
behandeln.

 – Von modernen Flachbildschirmen geht keine Gefahr aus.
 – »Brandlastfreie Rettungswege« gibt es nicht!

Abb. 4: Für die Rettung und als Feuerwehrangriffsweg 
geeigneter Spielflur in einer Kita
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Abb. 5: Änderungsbedarf in einem notwendigen Trep-
penraum

©
 G

eb
ur

tig

Abb. 3: Hölzerne Lambris in einem notwendigen Flur
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